
tete Trennung geschieht dann durch Klammern oder mit
Komma bzw. Semikolon.

Beispiele:
Falsch:
Tiere sind keine Sachen.78

________________________________
78 MüKoBGB/Stresemann, Münchener Kommentar zum BGB, 6. Aufl.
2012, § 90 a Rn. 3.

Richtig:
Gemäß § 90 a I 1 BGB sind Tiere keine Sachen.

Oder:
Tiere sind keine Sachen; § 90 a I 1 BGB.

K. SCHLUSSBEMERKUNG
Man könnte den Fußnotenapparat als Visitenkarte einer juris-
tischen Arbeit bezeichnen, doch das würde ihm nicht gerecht
werden. Er ist größer, wichtiger, wird auch in Jahren noch
existieren und wird tatsächlich gelesen. Übereinstimmend mit
einer Visitenkarte ist aber, dass schon ein erster Anblick ent-
scheidend sein kann. Ein ansprechender Fußnotenapparat
kann eine inhaltlich ungenügende Arbeit aufwerten. Ein un-
genügender Fußnotenapparat kann eine inhaltlich ansprechen-
de Arbeit abwerten. Damit Fußnoten einer positiven Ein-
schätzung der Arbeit nicht im Wege stehen oder eine solche
sogar fördern, müssen nicht nur die formalen Anforderungen
der Zitierweise erfüllt sein. Vielmehr muss zudem die sonstige
Gestaltung mustergültig sein. Dies betrifft auch die hier dar-
gestellte Nutzung von Abkürzungen in Fußnoten.
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Gesetzlicher Eigentumserwerb und Folgeansprüche
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Schönfelder

& SACHVERHALT
A mietete im Dezember 2013 eine Wohnung, in der allerdings keine Einbauküche installiert
war. Er beschloss, die Küche selbst zu bauen und fuhr daher zum Mitnahmemöbelmarkt I.
Dort kaufte er 12 Kartonpackungen Einzelteile des Systems „Faktum“, die er in seiner neuen
Küche aufbauen wollte.

Als er mit den Kartons zu der neuen Wohnung fuhr, fand er keinen Parkplatz vor seiner
Wohnung und stellte sich deshalb zum Ausladen vorübergehend in die Feuerwehrzufahrt des
Wohngebiets. Dann lud er die 12 Kartons mit den Kücheneinzelteilen aus dem Auto und
stellte sie zunächst vor seine Haustür in den zu seiner Wohnung gehörenden Vorgarten. Um
die Feuerwehrzufahrt nicht zu lange zu blockieren, ließ er zunächst die Kartons vor der Tür
stehen und suchte mit dem Auto einen freien Parkplatz. Dies dauerte allerdings einige Minu-
ten.

Nachbar N hatte dies beobachtet und holte in der Zeit, in der A einen Parkplatz suchte, alle
Kartons zu sich in seine Wohnung. Am Folgetag öffnete N die Kartons und beschloss, die
Gelegenheit zu nutzen, endlich eine ordentliche Küche in seiner Wohnung zu haben, da er
bislang nur eine mobile Kochplatte als komplette Küche besaß. Er schraubte die „neu und
günstig erworbene“ Küche des A zusammen und baute diese fest in die Küche der Wohnung
ein, die er vom Eigentümer V gemietet hat. Dabei verschraubte er die Einzelteile nicht nur
untereinander, sondern befestigte die Bauelemente auch fest mit der Wand und schnitt die
Arbeitsplatte passend für seine Wohnung zu, deren Eckkombination er zudem gut und pro-
fessionell verleimte.

Als A einige Tage später zahlreiche leere Möbelkartons des Unternehmens I in der Alt-
papiertonne des Wohngebietes entdeckte, ahnte er, was passiert war und sah durch die Fenster
der Nachbarhäuser in deren Küchen. Dort entdeckte er nun bei N „seine“ Küche in verbautem
Zustand.

* Der Verfasser Schrader ist Inhaber der Juniorprofessur für Bürgerliches Recht, Gewerblichen Rechtsschutz und Zivilprozessrecht
an der Universität Augsburg. Der VerfasserHermanns ist Rechtsreferendar am Landgericht München II.
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Bitte beantworten Sie in einem Rechtsgutachten die folgenden Fragen unter allen in Betracht kommen-
den rechtlichen Aspekten:

1. Wer ist Eigentümer der Küche?
2. Welche Ansprüche hat A gegen N?

& LÖSUNG

FALLFRAGE 1: WER IST EIGENTÜMER DER KÜCHE?

Hinweis: Es konnte auch unmittelbar mit dem gesetzlichen Eigentumserwerb begonnen werden, denn
im Fall eines gesetzlichen Eigentumserwerbstatbestands erlangt der Erbwerber originär (lastenfreies)
Eigentum, ohne dass es auf die Eigentumslage ankommt, die zuvor bestanden hat. Diese Vorgehens-
weise ist allerdings nur dann zielführend, wenn sich der Bearbeiter sicher ist, dass ein gesetzlicher
Eigentumserwerbstatbestand tatsächlich vorliegt, ansonsten empfiehlt sich die historische Prüfung der
Eigentumslage.

A. ANFÄNGLICHE EIGENTUMSLAGE
Anfangs war I Eigentümer der Einbauküchenteile der Küche.

B. EIGENTUMSERWERB DES A
A könnte das Eigentum an den Einbauküchenteilen von I durch Übereignung gemäß § 929
S. 1 BGB erlangt haben. Eine Übereignung gemäß § 929 S. 1 BGB erfordert die Einigung über
den Eigentumsübergang, die Übergabe der zu übereignenden Sache und die Berechtigung des
Verfügenden. Alle drei Voraussetzungen lagen zwischen I und A vor. A ist damit Eigentümer
der Einbauküchenteile gemäß § 929 S. 1 BGB geworden.

C. EIGENTUMSERWERB DES V
A könnte das erworbene Eigentum an den Teilen der Küche jedoch an V verloren haben.

I. Eigentumsübergang von A auf V gemäß § 929 S. 1 BGB
Ein Eigentumsübergang und damit ein derivativer Eigentumserwerb durch Übereignung
gemäß § 929 S. 1 BGB kommt mangels Einigung über den Eigentumsübergang zwischen A
und V nicht in Betracht.

II. Eigentumserwerb des V gemäß § 946 BGB
V könnte jedoch originär Eigentum an der Einbauküche durch deren Einbau in die Wohnung
des N und die damit erfolgte Verbindung mit dem Grundstück des V gemäß § 946 BGB
erlangt haben.

Dazu muss eine bewegliche Sache mit einem Grundstück dergestalt verbunden werden, dass
sie wesentlicher Bestandteil des Grundstücks wird. Die Einbauküchenteile stellen im noch
nicht verbauten Zustand bewegliche Sachen dar.

Indem N die Einbauküchenteile in der Wohnung aufgebaut und eingepasst hat, könnte er
sie mit einem Grundstück fest verbunden haben. V ist Eigentümer der Wohnung. Da auch kein
Sondereigentum an der Wohnung (iSd WEG) besteht, ist davon auszugehen, dass sich das
Eigentum des V an der Wohnung daraus ergibt, dass V Eigentümer des die Wohnung beinhal-
tenden Hauses ist und das Eigentum hieran wiederum aus der festen Verbindung mit dem
Grundstück gemäß § 94 I 1 BGB resultiert. Haus und Wohnung teilen somit das rechtliche
Schicksal des Grundstücks und stehen ebenfalls im Eigentum des V. Die Einbauküchenteile
wurden damit mit einem Grundstück verbunden.

Jedoch müsste die Verbindung zwischen Küche und Grundstück auf eine solche Weise
erfolgt sein, dass die Einbauküche ebenso wesentlicher Bestandteil der Wohnung und dem-
entsprechend letztlich des Gebäudes und des Grundstücks geworden ist. Gemäß § 93 BGB
sind wesentliche Bestandteile solche Bestandteile einer Sache, die voneinander nicht getrennt
werden können, ohne dass der eine oder der andere zerstört oder in seinem Wesen verändert
wird. Zu diesem Grundsatz enthält § 94 II BGB in Bezug auf Grundstücke und Gebäude die
Spezialregelung, dass zu den wesentlichen Bestandteilen eines Gebäudes die zu dessen Her-
stellung eingefügten Sachen gehören (Jauernig/Mansel, BGB, 15. Aufl. 2014, § 94 Rn. 4).

Die Einbauküche wurde in das Gebäude eingebaut. Das Gebäude ist auch wesentlicher
Bestandteil des Grundstücks, da dieses mit dem Grund und Boden fest verbunden ist, § 94 I 1
BGB (§ 94 II BGB umfasst hingegen auch solche Gebäude, die mangels fester Verbindung zu
einem Grundstück noch sonderrechtsfähig sind, vgl. MüKoBGB/Stresemann, Münchener
Kommentar zum BGB, 6. Aufl. 2012, § 94 Rn. 21).

Die Frage, ob die eingebaute Küche wesentlicher Bestandteil des Gebäudes geworden ist,

Anfängliche, sichere
Eigentumslage

Derivativer Eigentumserwerb

Originärer Eigentumserwerb
gem. § 946 BGB

Bewegliche Sache

Verbindung mit einem
Grundstück

Wesentlicher Bestandteil des
Grundstücks
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